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Titel der Arbeit Strukturelle Unterschiede in der Kalkulation von Infrastrukturmaßnahmen 

Kurzzusammenfassung Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Fragestellung „Sind die Kalkulationen der öffent-

lichen Hand und der Privatwirtschaft ausreichend vergleichbar, um Wirtschaft-

lichkeitsuntersuchungen durchzuführen?“, in Bezug auf die Public Private Part-

nership-Variante des A-Modells zum Ausbau von Bundesautobahnen zu beant-

worten. 

 

Somit wird mit einem Einblick in die derzeitige Straßenbautechnik und der Dar-

stellung der gegenwärtigen konventionellen Beschaffung von Bundesfernstra-

ßen durch Bund und Länder begonnen, um anschließend das A-Modell als nut-

zerfinanzierte Realisierungsform zu erläutern. 

 

Um dieses PPP-Modell realisieren zu können, ist die öffentliche Hand aufgrund 

ihrer gesetzlichen Verpflichtung zu Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit angehal-

ten Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen und nachzuweisen, dass 

diese Realisierungsform günstiger ist, als die konventionelle Beschaffungsvari-

ante. 

 

Dafür ermittelt die öffentliche Hand die Gesamtkosten der konventionellen Vari-

ante, den sog. PSC. Dieser fungiert im Verlauf der Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chung als konventioneller Vergleichsmaßstab gegenüber den privatwirtschaftli-

chen Angeboten der A-Modell-Variante. 

 

In der vorliegenden Arbeit wird deshalb sowohl die Kalkulation des PSC durch die 

öffentliche Hand, als auch die Kalkulation der Angebotssumme durch die Privat-

wirtschaft erörtert. Anschließend werden beide Kalkulationsverfahren analy-

siert, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen. Auf dieser Basis 

werden beide Verfahren in Hinblick auf den Wirtschaftlichkeitsvergleich unter-

sucht und bewertet um zu klären inwieweit sie mit Mängeln behaftet sind, aber 
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im Ganzen den Anforderungen einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung entspre-

chen. 

 


